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P130565 Spielsuchtabgabe - Bericht über die Verwendung im Kanton Basel-Stadt für 
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://: 1. Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gesundheits-

departements über die Verwendung der Spielsuchtabgabe im 
Kanton Basel-Stadt für das Jahr 2012. 

 

 

Begründung 

Aufgrund der interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht und Be-
willigung von Lotterien und Wetten aus dem Jahr 2006 sind die Lotte-
riegesellschaften verpflichtet, 0.5% der erzielten Bruttospielerträge in 
Form einer Spielsuchtabgabe an die Kantone auszuzahlen. Gemäss 
Beschluss der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 
-direktoren der Nordwestschweiz (GDK NWCH) vom 26. Novem-
ber 2007 sind die Kantone dazu verpflichtet, 25% der Spielsuchtabga-
be für die Prävention und 75% für die Behandlung der Spielsucht ein-
zusetzen. Das Gesundheitsdepartement unterstützte im Jahr 2012 aus 
diesen Mitteln die Stiftung Sucht Schweiz zwecks Förderung von Prä-
ventionsmassnahmen sowie das Zentrum für Verhaltenssüchte der 
Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) für die Bereitstel-
lung von Behandlungsangeboten im Zusammenhang mit exzessiver 
Spielsucht. 

 
 

                                                                                            
 


